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Ergänzungsblätter zum Buch

Bgld. IPPC-Anlagen-, SEVESO III-Betriebe- und
Umweltinformationsgesetz

Die Änderungen sind unterlegt

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen:

LGBl. Nr. 40/2018 (Art. 12 Burgenländisches Datenschutz-Anpassungs-
gesetz; XXI. GP RV 1234 AB 1257)

LGBl. Nr. 28/2020 (XXII. GP IA 31 AB 48)

§ 12a wurde eingefügt:

2a. Abschnitt
Energieeffizienz

§ 12a
Industrieanlagen, Fernwärme- und Fernkältenetze;

Kosten-Nutzen-Analyse
(1) Die Errichtung und der Betrieb neuer sowie die erhebliche Modernisie-

rung bestehender Anlagen im Sinn des Art. 14 Abs. 5 lit. c und d der Richtlinie
2012/27/EU bedarf hinsichtlich des Zieles einer effizienten Verwendung von
Energie einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Zu diesem Zweck
ist eine Kosten-Nutzen-Analyse nach Maßgabe des Anhangs IX Teil 2 der
Richtlinie 2012/27/EU durch-zuführen. Dabei sind zu bewerten:

a) im Fall der Errichtung und des Betriebes einer neuen sowie der erheb-
lichen Modernisierung einer bestehenden Industrieanlage mit einer
thermischen Gesamtnennleistung von mehr als 20 MW, bei der Ab-
wärme mit einem nutzbaren Temperaturniveau entsteht, die Kosten
und der Nutzen der Verwendung der Abwärme zur Deckung eines wirt-
schaftlich vertretbaren Bedarfs, auch durch Kraft-Wärme-Kopplung,
und der Anbindung dieser Anlage an ein Fernwärme- und Fernkälte-
netz;

b) im Fall der Errichtung eines neuen Fernwärme- oder Fernkältenetzes
oder der Errichtung einer neuen Energieerzeugungsanlage mit einer
thermischen Gesamtnennleistung von mehr als 20 MW in einem beste-
henden Fernwärme- oder Fernkältenetz oder der erheblichen Moderni-
sierung einer bestehenden derartigen Anlage die Kosten und der Nut-
zen der Verwendung der Abwärme von nahe gelegenen Industrieanla-
gen.
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Die Landesregierung kann durch Verordnung geeignete Schwellenwerte für
die verfügbare Nutzabwärme, für die Wärmenachfrage oder für die Entfernun-
gen zwischen den Industrieanlagen und den Fernwärme-netzen festlegen, um
einzelne Anlagen von der Anwendung des Absatzes 5 Buchstaben c und d
der Richtlinie 2012/27/EU freizustellen. Die Europäische Kommission ist dies-
falls über die gewährte Freistellung zu unterrichten. Die Landesregierung
kann überdies mit Verordnung Grundsätze erlassen, um die Methodik der
Kosten-Nutzen-Analyse nach Maßgabe des Anhangs IX Teil 2 der Richtlinie
2012/27/EU näher zu regeln.

(2) Eine erhebliche Modernisierung im Sinn des Abs. 1 ist eine Modernisie-
rung, deren Kosten mehr als 50 v.H. der Investitionskosten für eine neue ver-
gleichbare Anlage betragen.

(3) Vom Erfordernis der Berücksichtigung der Ergebnisse der Kosten-
Nutzen-Analyse kann abgesehen werden, wenn zwingende Gründe vorliegen,
dass aufgrund von Rechtsvorschriften, von Eigentumsverhältnissen oder der
Finanzlage des Betreibers die Errichtung und der Betrieb einer hocheffizien-
ten KWK-Anlage nicht möglich ist. Die Europäische Kommission ist diesfalls
über die Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Bewil-
ligung unter Angabe der Gründe zu unterrichten.

(4) Um die Bewilligung nach Abs. 1 ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde
schriftlich anzusuchen. Dem Ansuchen ist neben einer technischen Be-
schreibung des Vorhabens und den sonst zur Beurteilung seiner Energieeffi-
zienz erforderlichen Pläne, Beschreibungen und Unterlagen die Kosten-
Nutzen-Analyse im Sinn des Abs. 1 anzuschließen.

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das Verfahren mit den nach den
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften für die Genehmigung des Vorhabens
zuständigen Behörden unbeschadet des § 39 Abs. 2b AVG zu koordinieren.
Die Bewilligung ist erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen und
Bedingungen zu erteilen, wenn eine Kosten-Nutzen-Analyse nach Abs. 1
durchgeführt wurde und ihr beim Vorhaben entsprechend Rechnung getragen
wird.

§ 20 Abs. 2 Z 3 hat zu lauten:
3. die Vertraulichkeit personenbezogener Daten, sofern ein schutzwürdi-

ges Interesse an der Geheimhaltung im Sinne der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen besteht;

§ 29 Abs. 1 Z 5a wurde eingefügt:

5a. entgegen § 12a ohne die dafür erforderliche Bewilligung eine neue
Anlage errichtet oder betreibt sowie eine bestehende Anlage erheb-
lich modernisiert oder betreibt;
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§ 32 Z 9 wurde angefügt:
9. Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien

2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG, ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1.

§ 33 Abs. 6 und Abs. 7 wurden angefügt:

(6) § 20 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2018 tritt mit
25. Mai 2018 in Kraft.

(7) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift zu 2a. Abschnitt Energieeffi-
zienz sowie § 12a, § 29 Abs.1 Z 5a sowie § 32 Z 9 in der Fassung des Gesetzes
LGBl. Nr. 28/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.


